
 

  

 

 
 
GZ.: BMI-LR1423/0032-III/1/a/2015 
 

 
Wien, am 06. November 2015 

 

An das 
 
Bundesministerium für Finanzen 
 
Johannesgasse 5 
1010    W I E N 
 
Zu GZ BMF-010000/038-VI/1/2015 
 
 

 
 

Rita Ranftl 

BMI - III/1 (Abteilung III/1) 

Herrengasse 7 , 1010 Wien 

Tel.: +43 (01) 531262046 

Pers. E-Mail: Rita.Ranftl@bmi.gv.at 

Org.-E-Mail: BMI-III-1@bmi.gv.at 

WWW.BMI.GV.AT 

DVR: 0000051 

Antwortschreiben bitte unter Anführung der GZ an 

die Org.-E-Mail-Adresse.  

 

    
Betreff:  Legistik und Recht; Fremdlegistik; BG-BMF 

Bundesgesetz, mit dem das Einkommensteuergesetz 1988, das 
Körperschaftsteuergesetz 1988, das Umgründungssteuergesetz, das 
Gebührengesetz 1957, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das 
Kommunalsteuergesetz 1993, die Bundesabgabenordnung, das Gemeinsamer 
Meldestandard-Gesetz, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Zollrechts-
Durchführungsgesetz, das Abfallwirtschaftsgesetz 2002, das Alkoholsteuergesetz, 
das Artenhandelsgesetz 2009, das Arzneiwareneinfuhrgesetz 2010, das 
Außenwirtschaftsgesetz 2011, das Biersteuergesetz 1995, das Düngemittelgesetz 
1994, das Erdölbevorratungsgesetz 2012, das EU-
Finanzstrafzusammenarbeitsgesetz, das Finanzstrafgesetz, das Forstliche 
Vermehrungsgutgesetz 2002, das Kriegsmaterialgesetz, das Mineralölsteuergesetz 
1995, das Pflanzenschutzgesetz 2011, das Pflanzgutgesetz 1997, das 
Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, das Produktpirateriegesetz 2004, das 
Produktsicherheitsgesetz 2004, das Pyrotechnikgesetz 2010, das Saatgutgesetz 
1997, das Schaumweinsteuergesetz 1995, das Sicherheitskontrollgesetz 2013, das 
Sprengmittelgesetz 2010, das Tabaksteuergesetz 1995, das Tierseuchengesetz, 
das Vermarktungsnormengesetz, das Unternehmensgesetzbuch und das 
Umsatzsteuergesetz geändert werden (Abgabenänderungsgesetz 2015 – AbgÄG 
2015) 
Stellungnahme des Bundesministeriums für Inneres 

 

Aus der Sicht des Bundesministeriums für Inneres ergeben sich zu dem im Betreff 

bezeichneten Entwurf folgende Bemerkungen: 

 
Zu Artikel 4 Ziffer 1 ( § 11 Abs. 3 GebG) 

 Es wird angeregt, den Verweis auf Abs. 3 des Tarifposten 6 zu streichen. Diese 

Bestimmung regelt die Gebühren für die Beantragung von Aufenthaltstiteln und der 

Staatsbürgerschaft. In diesen Fällen ist allerdings jedenfalls eine persönliche 

Antragstellung gesetzlich zwingend vorgesehen. Eine Änderung dieser Rechtslage ist 

derzeit nicht geplant. Eine elektronische Beantragung mit Bürgerkarte kommt daher 

in diesen Fällen von vornherein nicht in Betracht. 
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 Anstelle der vorgeschlagenen Ermäßigung um 40 v.H. sollte ein konkreter (und 

gerundeter) Betrag angeführt werden. Damit könnten Irrtümer und Rechenfehler 

verhindert werden. So ist als Beispiel die Eingabegebühr der Tarifpost 6 Abs. 1 

anzuführen, bei der die ermäßigte Gebühr € 8,58 ergeben würde. Dieser Betrag sollte 

gerundet auf € 8,60 explizit angeführt werden. 

 
Zu Artikel 33 Ziffer 2 (§ 47 Abs. 5 Sprengmittelgesetz 2010) 
Es darf angemerkt werden, dass bei der Inkrafttretensbestimmung die SprG-Novelle 2015 
berücksichtigt werden sollte und in Ziffer 2 „Abs. 5“ bzw. „(5)“ richtigerweise durch „Abs. 7“ 

und „(7)“ ersetzt werden sollte.  

 

 

Gleichzeitig wird eine Ausfertigung dieser Stellungnahme dem Präsidium des Nationalrates 

in elektronischer Form übermittelt. 

 

 

Für die Bundesministerin: 

 

Mag. Peter Andre 

 

 
elektronisch gefertigt 
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